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RS OGH 1982/1/26 5Ob51/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.1982

Norm

WEG §4 Abs2 Satz1

ZPO §14 Bc

Rechtssatz

Notwendige Streitgenossenschaft aller Miteigentümer bei Klage nach § 4 Abs 2 Satz 1 WEG, und zwar auch dann, wenn

bereits alle Miteigentümer am Verfahren zur Neufestsetzung der Nutzwerte beteiligt waren, weil dieses nur die

Neufestsetzung der Nutzwerte aller Wohnungen und sonstigen Räumlichkeiten der Liegenschaft, nicht aber die

Neuverteilung der Miteigentumsanteile zum Gegenstand hatte.
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